
Allgemeine geschäftsbedingungen 

I. Geltung

1. die nachfolgenden allgemeinen liefer- und geschäftsbedingungen (im folgenden Agb genannt) 
gelten für alle von Patricia eichert Photography durchgeführten Aufträge, Angebote, lieferungen 
und leistungen.

2. sie gelten als vereinbart mit entgegennahme der lieferung oder leistung bzw. des Angebots von 
Patricia eichert Photography durch den Kunden, spätestens jedoch mit der Annahme des bildma-
terials zur Veröffentlichung.

3. Widerspruch gegen diese Agb seitens des Kunden, sind schriftlich binnen drei Werktagen zu er-
klären. Abweichenden geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit widersprochen. Abweichen-
de geschäftsbedingungen des Kunden erlangen keine gültigkeit, es sei denn, dass Patricia eichert 
Photography diese schriftlich anerkennt.

4. die Agb gelten im Rahmen einer laufenden geschäftsbeziehung auch ohne ausdrückliche ein-
beziehung auch für alle zukünftigen Aufträge, Angebote, lieferungen und leistungen von Patricia 
eichert Photography, sofern nicht ausdrücklich abweichende Regelungen getroffen werden.

 

II. Auftragsproduktionen

1. Von Patricia eichert Photography erstellte Kostenvoranschläge sind unverbindlich. treten wäh-
rend der Produktion Kostenerhöhungen ein, sind diese erst dann von Patricia eichert Photography 
anzuzeigen, wenn erkennbar wird, dass hierdurch eine Überschreitung der ursprünglich veran-
schlagten gesamtkosten um mehr als 20% zu erwarten ist. Wird die vorgesehene Produktionszeit 
aus gründen überschritten, die Patricia eichert Photography nicht zu vertreten hat, so ist eine zu-
sätzliche Vergütung auf der grundlage des vereinbarten Zeithonorars bzw. in form einer angemes-
senen erhöhung des Pauschalhonorars zu leisten.

2. Patricia eichert Photography ist berechtigt, leistungen von dritten, die zur durchführung der Pro-
duktion eingekauft werden müssen, im namen und mit Vollmacht sowie für Rechnung des Kunden 
in Auftrag zu geben.

3. Vorbehaltlich einer anderweitigen Regelung werden die Aufnahmen, die dem Kunden nach Ab-
schluss der Produktion zur Abnahme vorgelegt werden, durch Patricia eichert Photography aus-
gewählt.

4. Wird vom Kunden innerhalb von zwei Wochen nach Ablieferung der Aufnahmen keine schriftliche 
mängelrüge abgegeben, gelten die Aufnahmen als vertragsgemäß und mängelfrei abgenommen.

 

III. Überlassenes Bildmaterial (analog und digital)

1. die Agb gelten für jegliches dem Kunden überlassenes bildmaterial, gleich in welcher schaffens-
stufe oder in welcher technischen form sie vorliegen. sie gelten insbesondere auch für elektroni-
sches oder digital übermitteltes bildmaterial.

2. der Kunde erkennt an, dass es sich bei dem von Patricia eichert Photography gelieferten bild-
material um urheberrechtlich geschützte lichtbildwerke i.s.v. § 2 Abs.1 Ziff.5 urheberrechtsgesetz 
handelt.

3. Vom Kunden in Auftrag gegebene gestaltungsvorschläge oder Konzeptionen sind eigenständige 
leistungen, die zu vergüten sind.

4. das überlassene bildmaterial bleibt eigentum von Patricia eichert Photography. das gilt auch für 
den fall, dass schadensersatz hierfür geleistet wird.

5. der Kunde hat das bildmaterial sorgfältig und pfleglich zu behandeln. soweit nichts anderes ver-
einbart wurde, darf der Kunde das bildmaterial an dritte nur zu geschäftsinternen Zwecken der 
sichtung, Auswahl und technischen Verarbeitung weitergeben.

6. Reklamationen, die den inhalt der gelieferten sendung oder inhalt, Qualität oder Zustand des 
bildmaterials betreffen, sind innerhalb von zwei Wochen nach empfang mitzuteilen. Anderenfalls 
gilt das bildmaterial als ordnungsgemäß, vertragsgemäß und wie verzeichnet zugegangen.

7. Von Patricia eichert Photography erstelltes bildmaterial oder gestaltungsvorschläge werden vor-
behaltlich anderweitiger Vereinbarungen nicht auf digitalem Weg (internet, email) versandt.

 

IV. Nutzungsrechte

1. der Kunde erwirbt grundsätzlich nur ein einfaches nutzungsrecht zur einmaligen Verwendung. 
Veröffentlichungen im internet oder die einstellung in digitale datenbanken sind vorbehaltlich an-
derweitiger Vereinbarungen zeitlich begrenzt auf die dauer der Veröffentlichungszeiträume des ent-
sprechenden bzw. eines vergleichbaren Printobjektes. 

2. Ausschließliche nutzungsrechte, medienbezogene oder räumliche exklusivrechte oder sperrfris-
ten müssen gesondert vereinbart werden und bedingen einen Aufschlag von mind. 50% des jeweilige 
grundhonorars.

3. mit der lieferung wird lediglich das nutzungsrecht für die einmalige nutzung des bildmaterials 
zu dem vom Kunden angegebenen Zweck und in der Publikation, medium oder datenträger, welche/-
s/-n der Kunde angegeben hat oder welche/-s/-r sich aus den umständen der Auftragserteilung 
ergibt übertragen. im Zweifelsfall ist maßgeblich der nutzungszweck, für den das bildmaterial aus-
weislich des lieferscheins oder der Versandadresse zur Verfügung gestellt worden ist.

4. Jede über Ziffer 3. hinausgehende nutzung, Verwertung, Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröf-
fentlichung ist honorarpflichtig und bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung von Patricia 
eichert Photography. das gilt insbesondere für:

- eine Zweitverwertung oder Zweitveröffentlichung, insbesondere in sammelbänden, produktbeglei-
tenden Prospekten, bei Werbemaßnahmen oder bei sonstigen nachdrucken, jegliche bearbeitung, 
änderung oder umgestaltung des bildmaterials,
 
- die digitalisierung, speicherung oder duplizierung des bildmaterials auf datenträgern aller Art 
(z.b. magnetische, optische, magnetooptische oder elektronische trägermedien wie cd-ROm, dVd, 
festplatten, Arbeitsspeicher, mikrofilm etc.), soweit dieses nicht nur der technischen Verarbeitung 
und Verwaltung des bildmaterials gem. Ziff.iii 5. Agb dient,

- jegliche Vervielfältigung oder nutzung der bilddaten auf digitalen datenträgern, jegliche Aufnahme 
oder Wiedergabe der bilddaten im internet oder in Online-datenbanken oder in anderen elektroni-
schen Archiven (auch soweit es sich um interne elektronische Archive des Kunden handelt),

- die Weitergabe des digitalisierten bildmaterials im Wege der datenfernübertragung oder auf da-
tenträgern, die zur öffentlichen Wiedergabe auf bildschirmen oder zur herstellung von hardcopies 
geeignet sind.

5. Veränderungen des bildmaterials durch foto-composing, montage oder durch elektronische 
hilfsmittel zur erstellung eines neuen urheberrechtlich geschützten Werkes sind nur nach vorhe-
riger schriftlicher Zustimmung durch Patricia eichert Photography gestattet. Auch darf das bild-
material nicht abgezeichnet, nachgestellt fotografiert oder anderweitig als motiv benutzt werden.

6. der Kunde ist nicht berechtigt, die ihm eingeräumten nutzungsrechte ganz oder teilweise auf 
dritte zu übertragen. Jegliche nutzung, Wiedergabe oder Weitergabe des bildmaterials ist nur ge-
stattet unter der Voraussetzung der Anbringung des von Patricia eichert Photography vorgegebenen 
urhebervermerks in zweifelsfreier Zuordnung zum jeweiligen bild.

7. die einräumung der nutzungsrechte steht unter der aufschiebenden bedingung der vollständi-
gen bezahlung sämtlicher Zahlungsansprüche von Patricia eichert Photography aus dem jeweiligen 
Vertragsverhältnis.

 

V. Haftung

1. Patricia eichert Photography übernimmt keine haftung für die Verletzung von Rechten abge-
bildeter Personen oder Objekte, es sei denn, es wird ein entsprechend unterzeichnetes Release-
formular beigefügt. der erwerb von nutzungsrechten über das fotografische urheberrecht hinaus, 
z. b. für abgebildete Werke der bildenden oder angewandten Kunst sowie die einholung von Veröf-
fentlichungsgenehmigungen bei sammlungen, museen etc. obliegt dem Kunden. der Kunde trägt 
die Verantwortung für die betextung sowie die sich aus der konkreten Veröffentlichung ergebenden 
sinnzusammenhänge.

2. Ab dem Zeitpunkt der ordnungsgemäßen lieferung des bildmaterials ist der Kunde für dessen 
sachgemäße Verwendung verantwortlich. Aufbewahrung des bildmaterials über Jahre wird von Pa-
tricia eichert Photography nicht gewährleistet.

 

VI. Honorare

1. es gilt das vereinbarte honorar. ist kein honorar vereinbart worden, bestimmt es sich nach der 
jeweils aktuellen bildhonorarübersicht der mittelstandsgemeinschaft foto-marketing (mfm).

2. mit dem vereinbarten honorar wird die einmalige nutzung des bildmaterials zu dem vereinbarten 
Zweck gemäß Ziff. iV. 3 abgegolten. Weitere nutzungsrechte werden auf dem vorab erstellten Ange-
bot schriftlich vermerkt.

3. durch den Auftrag anfallende Kosten und Auslagen (z.b. material- und laborkosten, modellho-
norare, Kosten für erforderliche Requisiten, Reisekosten, erforderliche spesen etc.) sind nicht im 
honorar enthalten und gehen zu lasten des Kunden. falls anders vereinbart wird dem Auftraggeber 
vorab eine nebenkosten-Vorrauszahlungsrechnung gestellt. 

4. der honoraranspruch ist bei Ablieferung der Aufnahme fällig. Wird eine Produktion in teilen ab-
geliefert, so ist das entsprechende teilhonorar mit jeweiliger lieferung fällig. Patricia eichert Pho-
tography ist berechtigt, bei Produktionsaufträgen Abschlagszahlungen entsprechend dem jeweils 
erbrachten leistungsumfang zu verlangen.

5. das honorar gemäß Vi. 1. Agb ist auch dann in voller höhe zu zahlen, wenn das in Auftrag gegebe-
ne und gelieferte bildmaterial nicht veröffentlicht wird. bei Verwendung der Aufnahmen als Arbeits-
vorlage für layout- und Präsentationszwecke fällt vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung 
ein honorar von mindestens 50,00 euR pro Aufnahme an.

6. eine Aufrechnung oder die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts ist nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten forderungen des Kunden zulässig. Zulässig ist außerdem die Aufrech-
nung mit bestrittenen aber entscheidungsreifen gegenforderungen.

 

VII. Vertragsstrafe, Schadensersatz

1. bei jeglicher unberechtigten (ohne Zustimmung durch Patricia eichert Photography) nutzung, 
Verwendung, Wiedergabe oder Weitergabe des bildmaterials ist für jeden einzelfall eine Vertrags-
strafe in höhe des fünffachen nutzungshonorars zu zahlen, vorbehaltlich weitergehender scha-
densersatzansprüche.

2. bei unterlassenem, unvollständigem, falsch platziertem oder nicht zuordnungsfähigem urheber-
vermerk ist ein Aufschlag in höhe von 100% auf das vereinbarte bzw. übliche nutzungshonorar zu 
zahlen.

 

IIX. Allgemeines

1. es gilt das Recht der bundesrepublik deutschland als vereinbart. dies gilt auch bei lieferungen 
ins Ausland.

2. nebenabreden zum Vertrag oder zu diesen Agb bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftform.

3. die etwaige nichtigkeit bzw. unwirksamkeit einer oder mehrerer bestimmungen dieser Agb be-
rührt nicht die Wirksamkeit der übrigen bestimmungen. die Parteien verpflichten sich, die ungültige 
bestimmung durch eine sinnentsprechende wirksame bestimmung zu ersetzen, die der angestreb-
ten Regelung wirtschaftlich und juristisch am nächsten kommt.

4. für den fall, dass der Auftraggeber keinen gerichtsstand in der bundesrepublik deutschland hat 
oder seinen sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nach Vertragsabschluss ins Ausland verlegt, wird der 
Wohnsitz des bildautors als gerichtsstand vereinbart.


